
 
 

 

Information für den Jahrgang 5 zum entgeltlichen Ausleihverfahren von Schulbücher 

für das kommende Schuljahr 2026/27  

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

An unserer Schule können die Lernmittel der Jahrgänge 5 bis 10 gegen Zahlung eines Entgeltes 

ausgeliehen werden. Die Teilnahme am Ausleihverfahren ist freiwillig. Es gibt nur die Paketausleihe, 

die Ausleihe für einzelne Fächer ist nicht möglich. Bücher, die während der gesamten Schulzeit 

benötigt werden, sind selbst zu kaufen. 

 

Die Gebühr für die Ausleihe beträgt in Absprache mit der Elternvertretung und der Gesamtkonferenz 

für Einjahresbände 25 % des Kaufpreises der Bücher. 

 

Die Zahlung der Ausleihgebühr der Lernmittel erfolgt per SEPA-Lastschriftverfahren. Werden die 

Bücher (z.B. bei einem Schulwechsel) während des 1. Schulhalbjahres ordnungsgemäß 

zurückgegeben, erstatten wir Ihnen 50 % der Leihgebühr. 

 

Füllen Sie bitte die für Sie zutreffenden Abschnitte aus, auch wenn Sie nicht am 

Ausleihverfahren teilnehmen möchten: 

 

- Selbstkauf: Sie möchten nicht an der Ausleihe teilnehmen. 

Bitte nur die Fragen 1 bis 3 im Online-Formular ausfüllen, Frage 4 mit NEIN und senden. 

 

Vollzahler: Sie sind Vollzahler und haben keinen Anspruch auf Ermäßigung. 

Bitte die Fragen 1 bis 4 ausfüllen, in Frage 5 den 1. Punkt anklicken, dem SEPA-

Lastschriftmandat zustimmen und die Angaben in Frage 7ff ausfüllen und absenden. 

 

Ermäßigung: Sie haben mindestens drei schulpflichtige Kinder. Sie können die um  

20 % ermäßigte Ausleihe beantragen. 

Bitte die Fragen 1 bis 4 ausfüllen, in Frage 5 den 2. Punkt anklicken, dem SEPA-

Lastschriftmandat zustimmen und die Angaben in Frage 7ff ausfüllen und absenden. 

Falls die Geschwisterkinder nicht die WBG besuchen, benötigen wir die aktuellen 

Schulbescheinigungen für unsere Unterlagen. 

 

- Befreiung: Sie haben Anspruch auf die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 

Bitte die Fragen 1 bis 4 ausfüllen, in Frage 5 den 3. Punkt anklicken und absenden. Diese 

Befreiung ist nur durch Abgabe der Nachweise wirksam. Dies ist bei Empfängern nach 

dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem SGB VIII (Heim- und Pflegekinder), 

dem SGB XII (Sozialhilfe), BKGG § 6a (Kinderzuschlag), dem 

Asylbewerberleistungsgesetz und dem WoGG (Wohngeldgesetz) möglich. (Wir benötigen 

hierfür eine Kopie aller Seiten des aktuellen Bescheides für unsere Unterlagen). Nur bei 

schlüssigem Nachweis werden Empfängern dieser Leistungen die Lernmittel kostenfrei von 

der Schule zur Verfügung gestellt. 

 

Die Schulbuchliste für das Schuljahr 2026/27 ist der E-Mail beigefügt. In der ersten Tabelle der 

Schulbuchliste sind Bücher und Arbeitshefte, die von den Eltern/Erziehungsberechtigten über die 

Buchhandlung beschafft werden und nicht entliehen werden können aufgeführt. Die zweite Tabelle 

sind die Bücher, die im Entleihpaket enthalten sind. Die Leihgebühr entnehmen Sie der Frage 5 des 

Online-Formulars zur Ausleihe von Lernmitteln. 

 

 

 

 

 



 
Den Schülerinnen und Schülern wird bei der Buchausgabe und – rückgabe jeweils ein 

Leserkontoauszug ausgehändigt, der anhand des Mediencodes eindeutig ausweist, welche 

Bücher ausgegeben und zurückgenommen wurden. Verlorene oder beschädigte Bücher 

müssen zum Zeitwert vom Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten ersetzt werden. Der 

Zeitwert ergibt sich aus dem Alter und der Anzahl der Ausleihen. Die betreffenden Schülerinnen 

und Schüler erhalten am Tag der Schulbuchrückgabe den o. g. Leserkontoauszug über die 

verlorenen und/oder beschädigten Bücher. Die Höhe der Ersatzleistung wird Ihnen in den 

Sommerferien schriftlich mitgeteilt. 

 

Der Einzug der Leihgebühr erfolgt ab der 25. Kalenderwoche 2026. Bitte achten Sie auf 

ausreichende Kontodeckung zu diesem Zeitpunkt. Sollte Ihr Kind die Anmeldung zurückziehen, 

wird die Einzugsermächtigung vernichtet. Sollte das Geld schon eingezogen sein, erhalten 

Sie selbstverständlich eine Rückbuchung des Betrages. Bitte veranlassen Sie in diesem 

Fall keine Rücklastschrift, da dadurch Kosten entstehen. 

 
  Betrag Voraussetzung 
    A Voller Ausleihbetrag 52€ Vorhandenes SEPA-MANDAT 

B ermäßigter Betrag 42€ Nachweis*/aktuelle 
Schulbescheinigungen der 2 anderen, 
schulpflichtigen Geschwisterkinder 

C Kostenlose Entleihe    00€ Nachweis*/Sozialbescheide WICHTIG: 
Gültigkeit 

 

*Wir weisen darauf hin, dass nur mit rechtzeitig (bis 12.06.2026) eingereichten 

Unterlagen/ Nachweisen eine ermäßigte bzw. kostenlose Ausleihe möglich ist!“ 

Sollten Sie noch Fragen zur Schulbuchausleihe haben, können Sie sich jederzeit an uns 

wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

 

Nicole Bouillon 

Didaktische Leiterin 

 


